
AUFGEHOBEN
durch neues Ortsrecht

s. Beb. Pl. Nr. 312 7. Änd.

AUFGEHOBEN
durch neues Ortsrecht

s. Beb. Pl. Nr. 306 3. Änd.

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am
16.04.2014 im Amtsblatt der Stadt Velbert ist dieser
Bebauungsplan erneut bekannt gemacht worden.

Velbert, 25.06.2014
Der Bürgermeister
I.V.

Beigeordneter/Stadtbaurat
gez. Wendenburg

Die außerstaatlichen Regelungen (wie z.B. DIN-Normen oder sonstige Richtlinien) in der jeweils gültigen
Fassung, auf die in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, können bei der Stadt Velbert,
Abteilung Verbindliche Bauleitplanung und Städtebau eingesehen werden.

L.S.

HINWEIS

Siehe Bebauungsplan Nr.320
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